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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXX, 
mit dem das Flurverfassungs-Grundsatzgesetz 
1951 und das Grundsatzgesetz 1951 über die 
Behandlung der Wald- und Weidenutzungs­
rechte sowie besonderer Felddienstbarkeiten 

geändert wird . 

Der Nationalrat h~t beschlossen: 

Artikel I 

Das Flurverfassungs-Grundsatzgesetz 1951, 
BGBl. Nr. 103, in der Fassung der FLurv.erfas­
sungsnovel1e 1967, BGBl. Nr. 78, wir:d wie folgt 
geändert: . 

1. Der § 7 Achs. 2 hat zu I:auten: 

,,(2) Der Pächter kann innerhalb ,der Fr~st von 
dr,ei 'Monaten nach Eintritt der Rechtskraft des 
Besche~desdas Pachtverhältnis kündigen. Das 
Pachtverhältnis ,endet in diesem F,all, wenn nichts 
anderes vereinbart wird, mit dem laufenden 
Pacht jahre, jedoch frühestens drei Monate nach 
Kündigung. Bin An~pruchauf Entschädigtingaus 
dem Grunde der Kündigung steht weder dem 
Pächter noch ,dem Verpächter zu." 

. 2. Der § 10 Achs. 2 hat zu Lauten: 

,,(2) WähI'eIlld ,des Vert.mrens können mit Be­
scheid Grundstücke in ,das Zusammenlegungsge­
biet einbezogen oder aus dem Zusammenl:egungs­
gebiet ausgeschieden werden." 

3. Der Albs. 3 des § 11 wir,d arufgehoben. 

4. Der § 38 hat zu 1a,uten: 

,,§ 38; Der Behörde steht bei Durchführung 
des Verf<lJhl"ens ,ein Ausschuß der Parteien zur 

Beratung in wir,tschaftlichen Fragen zur Seite. Die 
Behörde ist 'an die Beschlüsse des Ausschusses 
nicht gebunden." 

5. Die Z. 3 im § 50 Abs. 1 wiI1d ,aufgeholben, 

Artikel 11 

Das Grundsatzgesetz 1951 über die Beha,ndlung 
der Wald- und Weidenutzungsrechte sowie beson­
deI'er Felddienstlbarkeiten, BGBl. Nr. 103, wird 
wie folgt geändert: 

Der § 35 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Anderen Personen kommt Parteistellung 
nur insoweit zu, ,als ihnen in diesem Gesetz oder 
in dem zur Ausführung erlassenen Landesgesetz 
Rechte eingeräumt oder Pflichten auferlegt sind." 

. Artikel III 

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1976 ,in 
Kraft. 

Artikel IV 

(1) Mit ,der Voll ziehung dieses Bundesgesetzes, 
mit Ausnahme des Artikels I Z. 1, soweit nicht 
verfahrensrecht1iche Bestimmungen getroffen wer­
Iden, ist die Bundesreg~erung betr,aut. 

(2) DiJe Wahrnehmung der Rechte des Bundes 
gemäß Ar,t. 15 Abs. 8 des Bundes-Verfassungs­
gesetzes in ,der F,assung von 1929 steht hinsicht­
lich des Artlikels I Z. 1 dem Bundesminister für 
LaIlld- und Forstwirtschaft zu. 
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2 192 der BeÜa-gen 

Erläuterungen 

Allgemein~r Teil 

1. In den Angelegenheiten ,der Bodenreform 
sind nach Art. 12 Abs. 1 Z. 3 B-VG ,die Gesetz­
gebung über ,die Grundsätze Bundessache, die Er­
lassung von Ausführungsgesetzen und die VolJ­
ziehung Landessache. Der Art. 12 Al;>s. 2 B-VG· 
enthälte~ne h~evon abweichende Sonderregelung 
der Vollziehung für die Entscheidu,ng in oberster 
Instanz und ,in ,der Landesinsbanz. Der Begriff 
"Vollziehung" umfaßt hier insbesondereooe Ein­
richtung der Agrarsenate, die BestelLung ihrer 
Mibglieder sow,ie die Aufgaben und das Verfahren 
der Agrarsenate (vgl. VertGH. SLg. 3858/1960; 
6322/1970). 

Der Kompetenztatbestanddes Art. 12 Abs. 2 
B-VG bildet eine Ausnahme von dem sonst allge­
mein geLtenden, insbesondere aus Art. 11 Abs. 2 
B-VGableitba-ren Prinzip, daß der j,eweils ZJur 
Regelung eines Sachgebietes zuständige Ge~etz­
geber :lJUch zur Regelung des Verfahrens auf die­
sem Gebiet bel"\U1f.en ist. Somit i'st dem Landesge­
i>etz~eber die Erlassungeiner ,das Verf,ahren der 
Agrarsenate betreffenden Rechtsvorschr,ift ver­
wehrt (vgl. VerfGH. Slg. 7152/1973; 7154/1973). 

Eine Bestimmung, die den sonst ~m Sinne des 
§ 7 Abs.' 1 des Agrarbehördengesetzes 1950, BGBl. 
1/1951, in der F,assung ,der Agrarbehördengesetz­
novelle 1974, BGBl. 476, von der Agral"\behörde 
erster Instanz zum Landesagllarsenat führenden 
Rechtsmitbelzug verkürzt, enthält ,eine den Lan­
desagrarsenat betreffende vertahrensrechtliche 
Regdung. Die Gesetzgebungszuständigkeit hiefür 
kommt ausschließlich dem Bundesgesetzgeber zu 
(vgl. VerfGH. Slg. 7152/1973; 7154/1973). 

Das Bundesvedassungsgesetz vom 15. Mai 
1975, BGBl. 302, ffi>it dem das Bundes-Verf.as­
sungsgesetz in ,der Passung von 1929 durch Be­
stimmungen über die Erweiterung der Zuständig­
keit ,des Verwaltungsg,ellichtshofes ,und des Ver­
fassungsgerichtshof,es geändert wird, legt in Z. 1 
seines Artikds I fest, daß 1. die Besche~de der 
Agrarsenatenicht der Aufhebung und Abände­
rung im Verwaluungsweg untel"\Lieg.en und 2. der 
Ausschluß e~nes ordentlichen Rechbsmittels von 
der Agrarbehörde ersber Instanz (Agrarbezirks­
behörde bzw. Amt der Landesregierung) an d,ie 
LandeSlinstanz (Landesagr,ars·enat) unzuläss>ig ist. 

Der Bestimmung, daß die Bescheide der Agrar­
senate nicht der Aufhebung ,und Abänderung im 

Verwaltungsweg unterlieg,en, wurde ,bereits m~t 
der Vorschrift des § 8, zweiter Satz, des Agrar­
behördengesetzes 1950, BGBl. 1/1951, in der 
Fassung der Agrarbehördengesetznovdle 1974, 
BGBl. 476, entsprochen. 

Der Bes1Jimrnung über ,die Unzulässigkeit des 
AusschLusses eines ordentlichen 'Rlechtsmittels von 
der erstinstanzlichen Behörde a,n die Landesin­
stanz soll mit dem vorl.iegenden Gesetzentwud 
entsprochen werden. 

Die ausdrückliche Festlegungder Unzulässigkeit 
des Aussch,lusses eines olldentlichen Rechtsmitbels 
von ,der 'erstinsuanztichen Agrarbehörde an den 
Landesagrarsenat geht von der Erwägung :lJUS, 
daß der grundsätzLich umfassenden Kompetenz 
des Verwaltungsg,erichtshofes - wie sie z. B. für 
die Angel_egenheiten der Bodenr,eform durch die 
Z. 5 des Arbikels I der Agrarbehördengesetz~ 
novelle 1974, BGBL 476, begründet wurde -
auch eine umfassende Kompetenz der Agrar­
sena1Je zu 'entsprechen hat. Da :lJber die Agrar­
senate nur im ;Rahmen des Instanzenzug,es ange­
rufen werden können, war es. notwendig, ,die 
Unzulässigkeit ,des Ausschlusses eines ordentlichen 
'Rlechtsmittels von der er,stinstanzlichen Agranbe­
hörde an den Landesagrarsenat verfassungsge­
setzlich ausdrückIich festzulegen. Alle in den 
Bodemeformg.esetzen .des Bundes und der Länder 
enthaltenen einfachgesetzlichen Bescimmungen, 
wonach eine Berufung g,egen ·einen ,erstinstanz­
lichen B,esche~d üherhaupt unzulässi,g ist oder ein 
Berufungsrecht gegen einen erst1nst:anzlichen 'B,e­
scheid nur beso~mmten Parteien des Agrarver­
fahrens eingeräumt wird, sind daher verfassungs-
widrig. . 

Die Verf.assungsbesbimmung der Z. 1 Ides Arti­
kels I des .ßundesver.hs&ungsgesetzes vom 15. Mai 
1975, BGBl. 302, tritt ,g,emäß Abs. 1 seines Arti­
kels II mit 1. Juli 1976 in Kraft. Der vorliegende 
Entwurf stellt den Entwurf ,des zur Ausführung 
der genannten Verfassun,gsbestimmung ,erforder­
lichen BUI!1Jdesgesetzes dar (vgl. Artikel II A:bs. 2 
des Bundesv:erfassungsges,etzes vom 15. M'.l.[ 1975, 
BGBl. 302). " 

Mit dem vorlieg,enden Gesetzentwrurf wird ge­
währleistet, daß im VertaJhren vor den Ag,rar­
behörden inden Angelegenheiten der Boden~ 
reform nunmehr a 11 ,e Angelegenheiten bis zur 
Landesinstanz, ,d. h. bis zum Landesagrar-
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192 der Beilagen 

senat, gelangen. ] e d e Partei kann somit nun­
mehr j e den Bescheid einer erstJinstanzlichen 
A.g,rarbehörde (Agranbezirkshehörde bzw. Amt 
der Landesregierung) mit einem ordentlichen 
R.lechtsmittel an den Landesagrarsenat anfechten. 
Im weitJeren Verfahren kann j e ,d e Partei die 
Entscheidung ,des Landesagrar,senates - sofern 
die Voraussetzungen des § 7 Abs. 2 des Aograr­
behördenogesetzes 1950, BGBL 1/1951, in der 
Fassung der Agrarbehöndengesetznovelle 1974, 
BGBl. 476, vonLLegen - mit Berufung ap den 
Obersten Agrarsenat oder --....: sütern die genann­
ten Voraussetzungen nicht vorlieg.en - unmittel­
bar mit Beschwerde an den Verwaltungsgerichts­
hof und Verfassurigsgerichtshof bekämpfen. Die 
Eiltsche~dung ,des Obersten Agrarsenates kann 
ebenfalls' mit Beschwerde an den Verwaltungs­
gerichtshof und Verfas,sungsgerichtshof bekämpft 
werden. 

Nachdem mit der Agr.arbehörcLengesetznovelle 
1974, BGBL 476, hereitsdie Agrarsenate ,als "Trii­
buna.le" im Sinne des .Art. 6 Abs. 1 der Menschen­
rechtskonvention, BGBL 210/1958; 'eingerichtet 
wurden und jeder Partei ,die Möglichkeit gegeben 
wurde, gegen die Entsche~dung,en der Agrarsenate 
eine Beschwerde an den Verwaltung$gerichtshof 
zu erheben, wind nunmehr mit dem vorliegen~ 
den Gesetzentwurf ein weiterer entJscheidender 
Schritt Ziur Verbesserung der Rechtsstellungder 
Parteien eines Agrarverfahrens gesetzt. 

2. Durch die Neuregelung des Art. 12 Abs. 2 
B-VG durch das Bundesverfassungsgesetz vom 
15. Mai 1975, BGBL 302, wird der Ausschluß 
eines abgesonderten Rechtsmittels, der ja vielfach 
aus verfahrensökonomischen Erwägungen ·durch­
aus zweckmäßig ist und sich auch in den allgemei­
nen ,Verwahungsv,erf.ahrensgesetzen vorfindet, 
nicht für unzuläJssig erklärt. Denn in allen Fällen, 
in denen ein albgesondertes Rechtsmittel nicht zu­
läsSig ist, kann j,a der von der Partei ins Treffen 
geführte Beschwerdegrund jedenfalls später im 
Zuge eines ordentlichen R.!echtsmittels gegenden 
nächsten anfechtJbaren Bescheid releviert werden. 
Dennoch können aber in bestimmten Fällen 
grundsätzliche ErwiLgungen dazu führen, von der 
Möglichkeit, den Ausschluß eines' abgesonderten 
Rechtsmittels' zu verfüg,en, Abstand zu nehmen. 

3. Die im vorlieg,enden Gesetzentwurf vorge­
sehenen Knderungen des Flurverfas>sungs-Grund­
satzgesetzes 1951 uno ,des Wald- und Wei,de­
servituten-Grundsatzgesetzes 1951 haben weder 
einen zusätzlichen Verwaltungs aufwand noch ZJU­

sätzliche Kosten zur Folge. 

Besonderer Teil 
Zu Artikel I: 

Zu Z. 1 und Z. 3: 

Mit der Abänderung und Aufhebung ,der hier 
genannten Bestimmungen wird der vom Bundes-

VerfassungsgeStetzgeber ausgesprochenen Unzu­
läJssigkeit des AusschluSses eines oI1dentlichen 
Rechtsmittels von ,der Agranbehörde erster 
Instanz an die Landesinstanz Rechnung getragen. 
Es handelt sich hieb ei lMll verfahrensrechdiche 
Regelungen, die den Landesagrarsenat betreffen, 
und somit ,g.emäß Art. 12 Abs. 2 B-VG in ,die 
Zuständigkeit des Bundesgesetzgebers faJlen. 

Die neue F,assung ,des § 7 Albs. 2 nimmt darauf 
Bedacht, ,daß der im Abs. 1. gena,nnte Bescheid 
nunmehr mit; ·einem ondentlichen Rechtsmittel 
angefochten werden kann, wesha1bdie. Frist für 
die Aufkündi.gung des Pachtverhältnisses nicht 
mehr von der Zustellung -des Bescheides, sondern 
vom Eintr,itt seiner Rechtskraft an zu berechnen 
ist. Es handelt sich hier um die Erlassungeines 
Grunqsatzes, dice gemäß Art. 12 Abs. 1 Z. 3 B-VG 
in die Zuständigkeit des Bundesgesetz~ebeI1s fällt.· 

Zu Z. 2: 

Mit dem Entfall der Worte "von Amts wegen" 
wird zum Ausdruck ,gebracht, daß währ,end des 
Verfahrens die nachträgl:iche Einbeziehung von 
Grundstücken in ,das Zusammenlegungsgebiet und 
die nachträgliche Ausscheidung von Grundstücken 
aus dem Zusammenlegungsgebiet sowohl von 
Amts wegen als auch über Antrag ·einer Partei 
erfolgen kann. Es handelt sich hiebei um eine ver­
fahrensrechtliche Regelung, die in die Zuständig­
keit des Bundesgesetzgebers fällt. 

Wie ber,ei~s im allgemeinen Teil ,der Erläute­
rungen ausgeführt wurde, fällt der Ausschluß 
einer abgesonderten Berufung nicht unter das 
vom Bundes-Verfassungsgesetzgeber ausgespro­
chene Verbot .des Ausschlusses eines ordentlichen 
R,echtsmittels von der Agrarbehörde erster 
Instanz an die Landesinstanz. Dennoch können 
im EinzeH,all grundsätzliche Erwägungeng,egen 
den Ausschluß einer abgesonderten Berufung 
sprechen. Solche Erwägungen liegen hier vor: 

Au:f Grund ,des Art. 139 B-VG1n der F,assung 
des Bundesvedassungsgesetzes vom 15. Mai 1975, 
BGBL 302, kann ab 1. Juli 1976 eine Verordnung 
wegen Gesetzwidrigkeit auch a.uf Antrag einer 
Person, die unmittelbar ·durch ·diese Gesetz­
widrigkeit in ihren Rechten verletzt zu sein be­
hauptet, vom Verf.assungsgerichtshof über,prüft 
werden. Damit kann ab ,diesem Termin jede 
Partei eines Zusammenlegungsverf.ahrens auch die 
von der erstLnstanzlichen Agrarbehörde er.lassene 
Verordnung zur Einleitung des Zusammenle­
gungsverfahrens vom Verfassungsgerichtshof auf 
ihre Gesetzmäßigkeit überprüfen lassen. Es ist 
daher nicht recht verständlich, warum eine Partei 
zwar, die E1nleitung,s-Verordnung beim höchsten 
Gerichtshof bekämpfen, nicht aber die Bescheide, 
mit denen Grundstücke nachträglich in das Zu­
sammenlegungsgeb~et ·einbezogen oder aus dem 
Zusammenlegungsgebiet ausgeschieden wer,den, 
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4 192 der Beilagen 

sofort mit einem ah~esonderten 0l'clent1ichen 
Rechtsmil)tel beim Landesagrarsenat und in wei­
terer Folge mit Beschwerde an ,den VerWJahungs­
gerichtshof und Verfassungsgel'ichnshof bekämp­
fen darf, noch ,dazu, da doch ,auch ,diese Beschej.de 

Es handelt sich hiebei ebenfalls um eine v,er­
fahrensl'echt1iche Regelung, die in die Zuständig­
keit des Bundesgesetzgebers fällt. 

erhebI.ich in Idie Rechtssphäre der Parteien etn- Zu Z. 5: 
greifen. Dazu kommt schließlich noch die Er- 'A ch h· r hl· I d 
wägung, daß das Zusammenlegungsverfahren p u. 'ller ~ch'egt.J,es Bsoh"':?rd 1m

b 
~tle~esse.' er 

c.. artel'en a s au uer' e 0 e, erelts ln einem 
sturenwelse aufgebaut 1st UM ,es daher sowohl .. l'ch f "L' V rfah d·' KI h· . I d . ' , mog I st rUinen e renssta 'lum ar Clt zu 
1m ntel'esse, ,er P,artelen als a,uch der Behörde· Ich Gd·· _L G d .J_ 
I
. b··· .. gewmnen, we e' run stUUlJe egenstan 'uer 
legt, ereIts Ql1 ,emeffi möglIchst frühen Ver- FI b .. . d di f d rch .' 

fahrensstadium Klarheit zu e· III n Ich Ul' erelIlJlgung sm' :' um l'e. er 01' ~r 1 ,en Wel­
.. g W'ln e , we e teren Vertahr,eIl:Sschntte auf eIner - msbesondere 

Gr,undstucke Gegenstand der Zusammenleg,ung d ch ch 'k ··f· E ch·d ·ch' . d d· rf cl·· ur r,e ts ra .t1ge nts el' ungen - g,CS! er-
,sm, um ' lee, 01' erhchen weIteren Verfiahl'ens- R ch dl d chf'h k'"' ' 
schritte au,f ,einer _ ,insbesondere durch rechts- ten e tsgrUIlJ 'age, ur u ren zu onnen. 

kräftig~ Entscheidungen - gesicherten Rechts-
grundlage durchführen zu können. Aus diesen Zu Artikel II: 
Erwägungen wird vOl1geschlagen, den letzten 
Satz des § 10 Abs. 2 zu streichen. 

Zu Z. 4: 

Mit der Neufas'sung des § 38 w~rd klargestellt, 
daß dem Ausschuß der Parteien nur eine bera­
tende Auf,gabe während des Verfahrens und nur 
hinsichdich wirtschaftlicher Fragen zukommt. 
Dieser Ausschuß übt seine Tätigkeit f ast nur 
im Verfahren zur Ordnung der rechtlich,en und 
wil'tschaft!:ichen Verhältnisse an agrargemein­
smafn1ichen Grundstücken aus, während im Zu­
sammenlegungs- und Flur,bereinigungsverfahren 
an seine SteBe die ZusammenLegungs- und Flur­
bereinigungsgemeinschaft tritt, deren weiter­
gehender Aufgabenbereich inden Flurverfassungs­
gesetzen besonders geregelt i-st, 

Die Neufassungdes Abs. 2 überrue Partei­
steUung j'ener P'ersonen, die nicht bel'eits gemäß 
Abs. 1 a:ls Eigentümer von berechtigten und ver­
pflichteten Liegenschaften Rartei'en sind, folgt der 
Regelung ,des -§ 13 Abs. 2 des Flurverfassungs­
Gl1Undsatzgesetzes 1951 in der Flassung ,der Flur~ 
VIerfassungsnovelle 1967 und schafft somit für 
einen großen 'teil des Bodenreformr,echtes ein­
heitIich'es Recht. Unter, den im Abs. 2 genannten 
Personenkreis, dem ParteisteIlung .zukommt, 
fallen j,n,sbesondere alle Personen, denen bücher­
liche Rechte an den berechtigten oder verpflichte­
ten Liegenschaften zustehen. 

Es ha.ndelt sich ,a,uch hier um eine verfahflens­
rechtliche Regelung, die ,in die Zuständigkeit des 
Bundesgesetzgebers fällt. . 
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192 der Beilagen 5 

ANHANG 

Gegenüberstellung der gesetzlichen Bestimmungen in der geltenden Fassung und in der 
Fassung des Entwurfes 

Gel t end e Fa s s u n g: Neu e Fass u n g: 

Flurverfassungs-Grundsatzgesetz 1951 
§ 7 Abs. 2: 

(2) Gegen einen solchen Besche~d ist keine Be­
rufung zulässig. Der Pächter kann jedoch inruer­
haLb der Frist von .drei Monaten nach ZusteLLung 
des Bescheides ,das Pachtverhältnis kündigen. Das 
Pachtverhältnis 'endet in d~esem Eall, wenn nichts 
anderes vereinbart wind, mit ,dem Lauferuden 
Pacht jahre, jedoch frühestens ,drei Monate nach 
Künd~gung. Ein Anspruch auf Entschädigung .aus 
dem Grunde der Kündigung steht weder dem 
Pächter noch ,dem Verpächter zu. 

§ 10 Abs. 2: 

(2) Während ,des Verfahrens können von Amts 
wegen mit Bescheid Grundstücke in das Zusam­
menlegungsgehiet ,einbezogen oder aus dem Zu­
sammenlegungsgebiet ausgeschieden wenden. Ge­
gen einen solchen Bescheid ist eine abgesonderue 
Berufung nicht zulä,ssig. 

§ 11 Abs. 3: 

(3) Gegen eine Anol1dnung .im Sinne des Abs. 1 
ist eine Berufung nicht zulässig. 

§ 38: 

§ 38. Der Behörde .steht bei Durchführu.ng des 
Verfahrensein Ausschuß der P,arteien ,in wirt­
schaftlichen Fragen zur Seite . .Das Nähere ,be­
stimmt die Landesgesetzgebung. Diesem Aus­
schusse steht ein Berufungsrecht nicht zu. Die 
Behörde ,ist an ,die Beschlüsse dieses Ausschusses 
nicht gebtlJnden. 

§ 50 Abs. 1 Z. 3: 

3. Gegen die Binleitung ,des Verfa.hl1ens sowie 
gegen die nachträgliche Einbeziehung und Aus­
scheidung von Grundstücken oder GruncLbuchs­
kör.pern ist eine ,abgesonderte Berufung nicht zu­
lässig. 

(2) Der Pächter kann innerhaLb der Fnist von 
drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft des 
Bescheides das Pachtverhältnis kündigen. Das 
Pachtverhältnis ,endet in diesem Rall, wenn nichts 
anderes vereinhart w,ird, mit dem lauf,encLen 
Pacht jahre, jedoch frühestens drei Monate nach 
Kündigung. Bin Anspruch auf Entschaidigun,g aus 
dem Grunde der Kündigung steht weder ,dem 
Pächter noch dem Verpächter zu. 

(2) Während des Verfahrens können mit B,e­
'sche~d GmncLstücke in das Zusammenlegungsge­
biet einbezogen oder aus .dem Zusammenlegungs­
gebiet ausgeschieden wenden. 

§ 38. Der Behör·de steht bei Durchführung 
des Verfahnensein Ausschuß der Partcien z,ur 
Beratung in wirtschaftlich,en .Fmgen zur Seite, Die 
Behörde ,ist an die. Beschlüsse des Ausschusses 
nicht gebunden. 

Wald- und Weideservituten-Grundsatzgesetz 1951 
§ 35 Abs. 2: 

(2) Andere Beteiligte können gegencLie Einlei­
tung oder Durchführung ,des Verfahrens keine 
Einwendung erheben ocLer sonstige ltechtsmittel 
geltend machen. Auf ihre Interessen haben die 
Behörden von Amts wegen Bedacht zu nehmen. 

(2) Anderen Personen kommt ParteisteLLung 
nur insoweit zu, als ihnen in diesem Gesetz oder 
in dem· zur Ausführung er1a.ssenen Lande&gesetz 
Rechte eingeräumt oder Pf1.ichten auf.erlegt sind. 
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